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	DONAUKOMMISSION
	AG/Tech./April 2009

	Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten
	

	21. – 24. April 2009
	


Ergebnisbericht

über die Sitzung

der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten

1. Die gemäß Punkt VI.6 des Arbeitsplans der Donaukommission für den Zeitraum          22. Mai 2008 bis zur 72. Tagung einberufene Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten fand vom 21. – 24. April 2009 statt.
2. An der Sitzung der Arbeitsgruppe nahmen teil:

A.
Delegationen der Mitgliedstaaten der Donaukommission
Bulgarien

Herr Georgi GEORGIEV

Herr Georgi IVANOV

Deutschland

Herr Ludwig STEINHUBER

Herr Johannes SOLGER

Herr Thomas GEIB

Kroatien 

Frau Marina IVICA-MATKOVAć
Moldau

Frau Inga IONESII
Österreich

Herr Bernd BIRKLHUBER

Herr Leo GRILL

Herr Christoph HACKEL

Herr Peter STEINDL

Herr Ernst CERNY

Herr Peter LORENZ

Russland

Herr S. KANURNIJ

Herr D. USCHAKOV

Herr E. BRODSKI
Herr S. BULKIN

Herr E. Trofimov
Frau I. TARASSOVA

Slowakei

Herr Peter Čáky

Herr Miroslav DETVAN

Herr Vladimir HOLČIK

Herr Stanislav FIALIK 

Herr Milan TIMAR
Herr Ondrej Tausberik
Ukraine

Herr Igor GLADKYCH
Ungarn

Frau Gyöngyvér VÖLGYES

Herr Tamás MARTON

Herr Péter BARTHA

Herr Lajos HORVáTH

Herr Ernő MAJOR

Herr Tamás KAPU
B.

Vertreter Internationaler Organisationen - Beobachter
Internationale Kommission des Save-Beckens
Herr Goran ŠUKALO
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa

Frau Azhar JAIMURZINA
C.

Vertreter anderer internationaler Organisationen
Eurostat

Herr Alessio SCIAN
*          *

*
3. Bei der Sitzung der Arbeitsgruppe waren auch der Stellvertreter des Generaldirektors Herr P. Suvorov, der Chefingenieur Herr K. Anda und die Räte des Sekretariats, Herr P. Margić, Herr D. Nedialkov, Herr H. Schindler, Frau         I. Tomić, Frau I. Smirnova, Herr C. Popa, Herr A. Stemmer und Herr A. Toma vertreten.
4. Herr S. Kanurnij (Russland) wurde zum Vorsitzenden, Herr I. Gladkych (Ukraine) zum stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten gewählt. 

5. Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen:

I.
Nautische Fragen
1.
Grundsätzliche Bestimmungen für die Schifffahrt auf der Donau
1.1 Entwurf der aktualisierten „Grundsätzlichen Bestimmungen für die Schifffahrt auf der Donau“, erstellt auf der Grundlage des CEVNI und der Vorschläge  der Mitgliedstaaten der Donaukommission für die Ausgabe 2007 des DFND
1.2 Entwurf der aktualisierten „Lokalen Schifffahrtsregeln auf der Donau (Sonderbestimmungen)“, erstellt auf der Grundlage der Vorschläge der Donaustaaten

2.
Vorschriften für die Flussaufsicht auf der Donau

2.1
Entwurf der „Vorschriften für die Flussaufsicht auf der Donau“

3.
„Kilometeranzeiger der Donau“ – Vorbereitung zur Neuausgabe

4.
Übersichtskarte der Donau – Vorbereitung zur Neuausgabe

5.
Binnenschifffahrtsinformationsdienste
5.1 Information über die Aktualisierung der internationalen Standards für Binnenschifffahrtsinformationsdienste
5.2 Information der Donaustaaten über die Erstellung elektronischer Schifffahrtskarten der Donau auf der Grundlage der RIS-Projekte
6.
Schiffsführerzeugnis für Binnenschiffe 
6.0     Ergebnisbericht über das Treffen der Kleinen Expertengruppe zur Vereinheitlichung der Schiffsführerzeugnisse (20. April 2009)
6.1
Entwurf der „Empfehlungen für die Anforderungen zur Erteilung von Schiffsführerzeugnissen für Binnenschiffe“
6.1.1 Ausbildung von Kadern für den Binnenschiffsverkehr

6.1.2 Anforderungen für die Erteilung von Schiffsführerzeugnissen für Binnenschiffe

6.1.3 Anforderungen für die Radarfahrt und die Anwendung des Wendegeschwindigkeitsanzeigers
6.1.4 Anweisung der Donaukommission zur Ausstellung des Schifferdienstbuchs für Besatzungsmitglieder auf Binnenschiffen sowie zu dessen Verwendung (Entwurf)
6.1.5 Muster des Schiffsführerzeugnisses für Binnenschiffe und des Radarführerzeugnisses für Binnenschiffe

6.1.6 Gegenseitige Anerkennung der Schiffsführerzeugnisse für Binnenschiffe
II.
Technische Fragen einschliesslich Fragen des Funk-wesens

1.
Technische Fragen
1.1 Entwurf der „Empfehlungen über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe“ – Harmonisierung mit der EU-Richtlinie 2006/87 und der Resolution 61 der UNECE
2.
Verhütung von Terrorakten auf Binnenwasserstraßen und Gewährleistung der Sicherheit in der Schifffahrt
3.
Fragen des Funkwesens

III.
Hydrotechnische und hydrometeorologische Fragen

1. Hydrotechnische und hydrometeorologische Fragen
1.1 Ergebnisbericht über das Treffen der Experten zu hydrotechnischen Fragen (17. – 18. März 2009)
1.2 Liste kritischer Streckenabschnitte an der Donau (Entwurf)
IV.
Fragen zu Betriebswirtschaft und Umweltschutz

1.
Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN)
1.1 Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen – Information des Sekretariats über die Aktualisierung im Rahmen der UNECE
1.2 Fragenkatalog und Matrizen für die Prüfung der Sachkundigen – Information des Sekretariats über die Aktualisierung im Rahmen der UNECE
2.
Entwurf des Publikation „Beschreibung der Donauhäfen unter Berücksichtigung des Europäischen Übereinkommens über wichtige Linien des internationalen  Kombinierten Verkehrs und damit zusammenhängende Einrichtungen (AGTC) und des Europäischen Übereinkommens über die Hauptbinnenwasserstraßen von internationaler Bedeutung (AGN) entsprechend den technischen und Betriebskriterien für Häfen der Kategorie E“

3.
Leitsätze über den Ausbau der Binnenschifffahrt und Umweltschutz im Donaueinzugsgebiet – Information des Sekretariats über die Zusammenarbeit der Donaukommission, der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau und der Internationalen Kommission des Save-Beckens
4.
Einfluss der Binnenschifffahrt auf Klimaveränderung und Luftverschmutzung durch die Schifffahrt – Annahme von Maßnahmen

5.
Ergebnisbericht über das Treffen der Expertengruppe „Schiffsbetriebsabfälle“ (14. – 15. Januar 2009)

V.
Bericht des Generaldirektors des Sekretariats über die Erfüllung des  Arbeitsplans der Donaukommission für den Zeitraum 22. Mai 2008 bis zur 72. Tagung, Teil Technische Fragen
VI.
Arbeitsplan und Plan der Sitzungen und Treffen für den Zeitraum 72. bis 74. Tagung der Donaukommission
VII.  Sonstiges
1. Information des Sekretariats über die Vorbereitung des Entwurfs der „Empfehlungen im Bereich der Schifffahrtspolitik auf der Donau“
2. Information über den Stand der Vorbereitung der Publikationen der Donaukommission
3. Information über die Teilnahme einer Vertreterin des Sekretariats an der Sitzung der Arbeitsgruppe Eurostat zur Statistik des Binnenwasserstraßenverkehrs
*          *

*

I. Nautische Fragen

	I.1
	Grundsätzliche Bestimmungen für die Schifffahrt auf der Donau


	I.1.1
 
	· Entwurf der aktualisierten „Grundsätzlichen Bestimmungen für die Schifffahrt auf der Donau“, erstellt auf der Grundlage des CEVNI und der Vorschläge der Mitgliedstaaten der Donaukommission für die Ausgabe 2007 des DFND


6. Die Arbeitsgruppe wurde vom Sekretariat über die Ergebnisse der Arbeit der Informellen Gruppe zur Harmonisierung der europäischen Binnenschifffahrtsregeln (CEVNI) mit den von der Donaukommission, der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt und der Internationalen Kommission des Save-Beckens angenommenen Bestimmungen informiert.
7. Die Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten äußerte sich sehr positiv über die Tätigkeit der Informellen Gruppe und dankte für die große Arbeitsleistung beim Vergleich von CEVNI/DFND/ RheinSchPV/RNSR.
8. Das Sekretariat legte der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten die Korrekturen zu Kapitel 3 - Bezeichnung der Fahrzeuge der „Grundsätzlichen Bestimmungen für die Schifffahrt auf der Donau“ (AD I.1.1 (09)), welche auf den aktuellen CEVNI-Vorschriften (Revision 3) beruhen, zur Prüfung vor.
9. Die Vertreterin der UNECE informierte die Arbeitsgruppe darüber, dass die Informelle Gruppe einen Änderungsentwurf zu einzelnen Artikeln des CEVNI und seinen Anlagen erstellt hat. Die Erörterung dieses Änderungsentwurfs wird für die 35. Tagung der SC.3/WP.3 der UNECE  im Juni 2009, die Annahme für die 53. Tagung der SC.3 der UNECE im Oktober 2009 erwartet.
10. Die Delegation der Slowakei schlug vor, in Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Tagungen der UNECE bei der Novembersitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten der DK eventuell einen Redaktionsausschuss für die Aktualisierung des DFND auf der Grundlage der angenommenen Änderungen des CEVNI zu bilden. Dieser Vorschlag wurde von den Delegationen von Ungarn, Bulgarien und Russland unterstützt. Die österreichische Delegation bot ihre Hilfe bei der Überarbeitung des DFND zwecks Anpassung an das CEVNI an.
11. Die Arbeitsgruppe hielt es für sinnvoll, darüber nachzudenken, ob die „Lokalen Schifffahrtsregeln“ in das neue DFND integriert werden sollen oder ob diese, wie bisher, getrennt bleiben sollen, und das Sekretariat zu beauftragen, die Meinungen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der DK hierzu einzuholen.
12. Die Arbeitsgruppe empfahl, hinsichtlich der Anwendung der harmonisierten Bestimmungen des DFND die Ergebnisse der 53. Tagung der SC.3 der UNECE (Oktober 2009) bei welcher die Korrekturvorschläge zum CEVNI angenommen werden sollen, abzuwarten. Danach sollte der Entwurf der neuen Struktur der harmonisierten Paragraphen des DFND bei der Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten im November 2009 vorgelegt werden.
	I.1.2

 
	· Entwurf der aktualisierten „Lokalen Schifffahrtsregeln auf der Donau (Sonderbestimmungen)“, erstellt auf der Grundlage der Vorschläge der Donaustaaten


13. Die Arbeitsgruppe nahm die Mitteilung des Sekretariats der DK, wonach von den Mitgliedstaaten der Donaukommission keine Vorschläge eingegangen sind, zur Kenntnis und merkte an, dass die letzte Ausgabe der „Lokalen Schifffahrtsregeln auf der Donau“ (2006) unverändert bleibt.
	I.2
	Vorschriften für die Flussaufsicht auf der Donau


	I.2.1
	· Entwurf der „Vorschriften für die Flussaufsicht auf der Donau“


14. Die Arbeitsgruppe prüfte das vom Sekretariat vorgelegte Arbeitsdokument AD I.2.1 (09), welches in einer tabellarischen Übersicht den Wortlaut des Ausgangsdokuments CD/SES 21/41 aus 1963, die dazu von den zuständigen Behörden von Österreich, Deutschland, Serbien und Russland eingegangenen Vorschläge sowie den unter Berücksichtigung dieser Vorschläge vom Sekretariat der DK erarbeiteten Entwurf der „Vorschriften für die Flussaufsicht auf der Donau“ enthält.
15. Die Arbeitsgruppe sprach sich dafür aus, dass das Sekretariat den Entwurf dieser Vorschriften unter Berücksichtigung der im Laufe der Diskussion vorgebrachten Vorschläge der Mitglieder der Arbeitsgruppe überarbeitet und ihn bei der Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten im November diesen Jahres vorlegt.
	I.3
	„Kilometeranzeiger der Donau“ – Vorbereitung zur Neuausgabe


16. Die Arbeitsgruppe hörte sich eine Information des Sekretariats über den Stand der Arbeit an der Aktualisierung des „Kilometeranzeigers der Donau“ auf der Grundlage der von den zuständigen Behörden der Donaustaaten eingegangenen Angaben an. Die Arbeitsgruppe nahm die Mitteilung zur Kenntnis, dass es zur Herausgabe des „Kilometeranzeigers“ noch einiger wichtiger Angaben z.B. über in Ungarn gebaute neue Brücken sowie über den Donaustreckenabschnitt der Republik Moldau bedarf.
17. Die ungarische Delegation teilte mit, dass die erforderlichen Angaben dem Sekretariat in Kürze zugesandt werden.

18. Die Arbeitsgruppe hielt es für zweckmäßig, dass das Sekretariat die zuständigen Behörden der Republik Moldau nochmals schriftlich ersucht, die erforderlichen Daten nach Möglichkeit in elektronischer Form an das Sekretariat zu senden.

19. Ferner bat die Arbeitsgruppe, dem Sekretariat die Angaben der Kontaktpersonen mitzuteilen, an welche der Entwurf des neuen Kilometeranzeigers auf CD-ROM neben den von der Geschäftsordnung der Donaukommission vorgesehenen zuständigen Behörden auch zugesandt werden soll. 

20. Die Arbeitsgruppe hielt es für zweckmäßig, den Kilometeranzeiger nach Eingang der Bestätigung der zuständigen Behörden der Donaustaaten im Sekretariat in Druckform und auf CD-ROM in einer gemeinsamen dreisprachigen Version herauszugeben.
	I.4
	Übersichtskarte der Donau – Vorbereitung zur Neuausgabe


21. Die Arbeitsgruppe erörterte den vom Sekretariat vorgestellten neuen Entwurf der Übersichtskarte der Donau, der unter Berücksichtigung der in den Donaustaaten vonstatten gegangenen geopolitischen und nautischen Änderungen erstellt wurde. 
22. Die Arbeitsgruppe hält es für zweckmäßig, die Publikation der neuen Übersichtskarte der Donau im Maßstab 1:1 000 000 und 1:5 000 000 zu billigen.
	I.5
	Binnenschifffahrtsinformationsdienste


	I.5.1


	· Information über die Aktualisierung der internationalen Standards für Binnenschifffahrtinformationsdienste


23. Die Arbeitsgruppe nahm die zusammenfassende Information des Sekretariats über den Stand der Arbeiten an internationalen Standards für Binnenschifffahrtsinformationsdienste (Inland ECDIS, ERI, NtS und AIS) (AD I.5 (09)) zur Kenntnis.

24. Die Arbeitsgruppe betonte, dass es im Interesse der Schifffahrt sei, sicherzustellen, dass die von den EU-Mitgliedstaaten angenommenen internationalen Standards für Binnenschifffahrtsinformationsdienste gleichzeitig auch in jenen Mitgliedstaaten der DK, die keine EU-Staaten sind, zur Anwendung kommen.
25. Die Arbeitsgruppe erörterte den Entwurf der „Empfehlungen für die Nutzung von Inland AIS“ (AD I.5.5 (09)), den das Sekretariat auf der Grundlage der von Österreich und von der Russischen Föderation eingegangenen Vorschläge erarbeitet hat. 
26. Die Delegation der Russischen Föderation gab eine Präsentation über den Stand der Einführung von Inland AIS auf den Binnenwasserstraßen der Russischen Föderation und legte Vorschläge zum Entwurf der „Empfehlungen über die Nutzung von Inland AIS“ vor.
Die russische Delegation schlug vor:

· den Entwurf der „Empfehlungen über die Nutzung von Inland AIS“ (AD I.5.5 (09)) als Einzeldokument zu belassen und nicht in das DFND aufzunehmen,
· den Entwurf der „Empfehlungen über die Nutzung von Inland AIS“ unter Beachtung folgender Aspekte zu überarbeiten:

· Formulierung einheitlicher Anforderungen an die landseitige Infrastruktur von Inland AIS (analog zu den Dokumenten von IALA-IEC)

· Einfügung eines Abschnitts über die Organisierung des Dienstes für die Übertragung von Differentialkorrekturen an Schiffe mit den Mitteln des AIS
· den überarbeiteten Empfehlungsentwurf gemäß den geltenden Bestimmungen zu veröffentlichen.
27. Die Arbeitsgruppe hielt es für zweckmäßig, bei der Aktualisierung des DFND in Kapitel 4 (Schallzeichen der Fahrzeuge, Sprechfunk, Radar) einen neuen Paragraphen 4.06 – Inland AIS aufzunehmen.

28. Die Arbeitsgruppe hielt es für zweckmäßig, die Arbeit am Entwurf der „Empfehlungen für die Nutzung von Inland AIS“ fortzusetzen und empfahl dem Sekretariat, die konkreten Anmerkungen der Delegationen von Russland, Österreich, Deutschland und der Ukraine zu berücksichtigen und die neue Fassung der Empfehlungen bei der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten im November 2009 vorzulegen.
29. Auf Vorschlag der russischen Delegation empfahl die Arbeitsgruppe, das Sekretariat mit der Einholung von Angaben der DK-Mitgliedstaaten in bezug auf die landseitige Inland-AIS-Infrastruktur zu beauftragen, damit die Empfehlungen um diesen Teil ergänzt werden können.

	I.5.2


	· Information der Donaustaaten über die Erstellung elektronischer Schifffahrtskarten der Donau auf der Grundlage der RIS-Projekte


30. Der Arbeitsgruppe wurde in einer Präsentation das offizielle Dokument „ENC Coverage“ (Übersicht zur globalen Abdeckung mit ENCs) der letzten Sitzung des „GIS Forum Donau“ in Regensburg vorgestellt. Der Vorsitzende des GIS Forum Donau hat das präsentierte Dokument detailliert kommentiert.

31. Die deutsche Delegation schlug vor, das GIS Forum Donau solle jedes neue (aktualisierte) Dokument in bezug auf „ENC Coverage“ auf der Donau an das Sekretariat der Donaukommission zur Weiterleitung an die Mitgliedstaaten der DK zusenden.

32. Die deutsche Delegation teilte mit, dass sie bei der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten im November 2009 die Arbeitsergebnisse der im Rahmen des GIS Forum Donau gebildeten Arbeitsgruppe ENC  vorstellen wird. 
33. Die Arbeitsgruppe hielt es für zweckmäßig, die Arbeit an den RIS-Projekten fortzusetzen und dieses Thema in den Entwurf des Arbeitsplans der Donaukommission für bevorstehenden Zeitraum  aufzunehmen.
	I.6
	Schiffsführerzeugnis für Binnenschiffe


	I.6.0
	· Ergebnisbericht über das Treffen der Kleinen Expertengruppe zur Vereinheitlichung der Schiffsführerzeugnisse (20. April 2009)


34. Für die Erörterung der Punkte I.6.1.1 – I.6.1.6 der Tagesordnung (mit Ausnahme von Punkt I.6.1.4, welcher unterstehend gesondert betrachtet wird) fand am Vortag der Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten eine Sitzung der gemäß Beschluss DK/TAG 70/11 der 70. Tagung der Donaukommission gebildeten „Kleinen Expertengruppe zur Vereinheitlichung der Schiffsführerzeugnisse“ statt. 
35. Der Ergebnisbericht über diese Sitzung (AD I.6.0 (09)) wurde der Arbeitsgruppe zur Erörterung vorgelegt und von dieser zur Kenntnis genommen.
	I.6.1.4

	· Entwurf der „Anweisung der Donaukommission zur Ausstellung des Schifferdienstbuchs für Besatzungsmitglieder auf Binnenschiffen sowie zu dessen Verwendung“


36. Die Arbeitsgruppe erörterte den vom Sekretariat vorgelegten Entwurf der „Anweisung der Donaukommission zur Ausstellung des Schifferdienstbuchs für Besatzungsmitglieder auf Binnenschiffen sowie zu dessen Verwendung“ (AD I.6.1.4 (09)). Diese Anweisung bezieht sich auf das mit Beschluss DK/TAG 70/9 der 70. Tagung der Donaukommission als Anlage 5 zu den „Empfehlungen über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe“ angenommene Muster des Schifferdienstbuchs (Dok. DK/TAG 70/7).
37. In das vorgelegte Dokument wurden die von Österreich eingegangenen Anmerkungen eingearbeitet. 

38. Die Liste der für Ausstellung und Registrierung der Schifferdienstbücher zuständigen Behörden (Anlage zur Anweisung) wurde mit den bisher von den Mitgliedstaaten eingegangenen Angaben ergänzt.
39. Die Arbeitsgruppe beschränkte sich auf die absatzweise Erörterung der Anweisung und ging nicht auf das Schifferdienstbuch an sich ein, da dieses bereits von der 70. Tagung der Donaukommission angenommenen wurde und dem von der ZKR ausgestellten Schifferdienstbuch voll entspricht.
40. Die Arbeitsgruppe sprach sich dafür aus, dass das Sekretariat der Donaukommission den Entwurf der „Anweisung der Donaukommission zur Ausstellung des Schifferdienstbuchs für Besatzungsmitglieder auf Binnenschiffen sowie zu dessen Verwendung“ auf der Grundlage der Anmerkungen und Vorschläge der Delegationen der Slowakei, der Ukraine, Russlands, Deutschlands, Ungarns und Österreichs überarbeitet, bis zum 30. Juni 2009 an die Mitgliedstaaten verteilt und bei der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten (November 2009) vorlegt.
II. Technische Fragen, einschließlich Fragen des Funkwesens

	II.1
	Technische Fragen


	II.1.1 
	· Entwurf der „Empfehlungen über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe“ – Harmonisierung mit der EU-Richtlinie 2006/87 und der Resolution Nr. 61 der UNECE


41. Die Arbeitsgruppe nahm die Information des Sekretariats über die Harmonisierung der „Empfehlungen über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe“ (AD II.1.1 (09)) zur Kenntnis und erörterte die auf der Grundlage der Vorschläge des Sekretariats und der Resolution Nr. 65 der UNECE erstellte neue Fassung der Kapitel 1, 2, 20, 21 und des Anhangs 2 (AD II.1.1.1 (09)).
42. Die Vertreterin der UNECE dankte dem Sekretariat der DK für die rechtzeitige  Behandlung der in der Resolution Nr. 65 enthaltenen Korrekturen und deren Vorstellung bei der Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten, was eine entsprechende Änderung der „Empfehlungen über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe“ der DK ermöglicht. Zugleich wandte sie sich an das Sekretariat mit der Bitte, nach Möglichkeit für die Übersetzung der Dienstanweisung Nr. 11 der EG (Ausstellung des Schiffsattestes) ins Russische zu sorgen.
43. Die Delegation der Russischen Föderation äußerte sich zufrieden mit der Arbeit des Sekretariats und schlug vor, die neue Fassung der Kapitel 2, 20 und 21 der „Empfehlungen über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe“ anzunehmen und die Erörterung von Kapitel 1 und Anhang 2 zu beginnen.
44. Die Delegation von Österreich schlug eine neue Fassung von 2-7 „Einheitliche europäische Kennzeichnungsnummer“, in Kapitel 2 der Empfehlungen vor:
„2-7.1
Die zuständige Behörde, die einem Fahrzeug das Schiffsattest erteilt, trägt in das Attest die einheitliche europäische Kennzeichnungsnummer ein. Sie wird, sofern das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Ausstellung des Schiffsattestes noch nicht über eine europäische Kennzeichnungsnummer verfügt, durch die zuständige Behörde des Staates, in dem es registriert wurde oder in dem sich sein Heimatort befindet, erteilt.

Fahrzeugen, in deren Register- oder Heimatstaat die Erteilung einer europäischen Kennzeichnungsnummer nicht möglich ist, wird die in das Schiffsattest einzutragende europäische Kennzeichnungsnummer von der zuständigen Behörde erteilt, die das Schiffsattest erteilt.

Der Eigner des Fahrzeuges oder sein Bevollmächtigter ist dafür verantwortlich, die im Schiffsattest eingetragene europäische Kennzeichnungsnummer auf dem Fahrzeug anbringen zu lassen.

Jeder Mitgliedstaat der DK teilt dem Sekretariat der DK die Behörden mit, die für die Erteilung der europäischen Kennzeichnungsnummer zuständig sind. Das Sekretariat der DK führt ein Verzeichnis dieser zuständigen Behörden sowie der von Drittstaaten bekannt gegebenen Behörden, und macht dieses Verzeichnis den Mitgliedstaaten zugänglich. Auf Ersuchen wird das Verzeichnis auch den zuständigen Behörden von Drittstaaten zur Verfügung gestellt.

Jede zuständige Behörde trifft die notwendigen Vorkehrungen, um alle anderen zuständigen Behörden, die in dem Verzeichnis aufgeführt sind, über jede von ihr erteilte europäische Kennzeichnungsnummer sowie über die Daten zur Identifikation des Fahrzeuges gemäß Anlage ... zu unterrichten. Diese Daten können den zuständigen Behörden anderer Staaten auf Grund von Verwaltungsvereinbarungen zur Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt zur Verfügung gestellt werden.”
45. Die Arbeitsgruppe stimmte dem Vorschlag der österreichischen Delegation hinsichtlich der oben aufgeführten Änderung von Kapitel 2 der Empfehlungen zu und schlug dem Sekretariat vor, die neue Fassung von 2-7 des Kapitels 2 nach vorheriger Abstimmung des Wortlauts mit dem Rat des Sekretariats der Donaukommission für Rechtsangelegenheiten der UNECE zwecks Erörterung bei der Sitzung der SC.3/WP.3 im Juni 2009 zuzusenden.
46. Angesichts der fortlaufenden Aktualisierung der Empfehlungen über die auf europäischer Ebene harmonisierten technischen Vorschriften für Binnenschiffe sowie der Richtlinie 2006/87/EG empfahl die Arbeitsgruppe, die „Empfehlungen über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe“ der DK vorerst nicht in Druckform zu veröffentlichen.
47. Die Arbeitsgruppe sprach sich für die Fortsetzung der Arbeit an der Aktualisierung der Kapitel 1 und 2 sowie des Anhangs 2 der Empfehlungen aus. Es entstand eine lebhafte Diskussion in bezug auf den Begriff „Fahrzeug“. Die Arbeitsgruppe hielt es für zweckmäßig, die Diskussion an die Arbeitsgruppe SC.3/WP.3 der UNECE zu verweisen.
48. Die Arbeitsgruppe schlägt der 72. Tagung der Donaukommission die Annahme der neuen Fassung der Kapitel 20 und 21 mit einem entsprechenden Beschluss vor.
	II.2
	Verhütung von Terrorakten auf Binnenwasserstraßen und Gewährleistung der Sicherheit in der Schifffahrt


49. Die Arbeitsgruppe nahm die Information des Sekretariats über die im Rahmen der UNECE laufende Ausarbeitung des Entwurfs einer Gemeinsamen Sicherheitserklärung im Bereich des Binnenschiffsverkehrs (Declaration of Security) zur Kenntnis.
	II.3
	Fragen des Funkwesens


50. Die Arbeitsgruppe nahm die Mitteilung des Sekretariats über die Veröffentlichung einer Information über die österreichische und deutsche Donaustrecke zur Aktualisierung des Regionalen Teils des „Handbuchs für den Binnenschifffahrtsfunk“ auf der Webseite der DK zur Kenntnis.
51. Die Arbeitsgruppe wandte sich an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit der Bitte um regelmäßige Mitteilung aller den Regionalen Teil dieses Handbuchs betreffenden Änderungen, damit diese Informationen rechtzeitig auf der Website der DK veröffentlicht werden können.
52. Die Delegation von Österreich legte einen Vorschlag zur Einhaltung der vom Rainwat-Komitee beschlossenen Verwendung der Funkkanäle 10 und 16 vor.
III. Hydrotechnische und hydrometeorologische Fragen

	III.1 
	Hydrotechnische und hydrometeorologische Fragen


	III.1.1 
	· Ergebnisbericht über das Treffen der Experten zu hydrotechnischen Fragen (17. – 18. März 2009)


53. Die Arbeitsgruppe hat den Ergebnisbericht über das Treffen der Experten zu hydrotechnischen Fragen (17. – 18. März 2009) (AD III.1 (09)) erörtert und zur Kenntnis genommen.

54. Die slowakische Delegation wies auf Ihre Erklärung während der Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten im November 2008 bezüglich der Schiffbarkeit der Strecke Sap-Eipelmündung als auch des flussbaulichen Gesamtprojekts Donau der Republik Österreich östlich von Wien hin und gab folgende Erklärung ab:

„Die Delegation der Slowakei hat die Donaukommission bei der letzten Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten (4. – 7. November 2008) erneut über die Probleme informiert, die die Schifffahrt auf dem Donaustreckenabschnitt Sap-Eipelmündung erschweren. Bisher erfolgte keinerlei Reaktion seitens der Mitgliedstaaten der DK in bezug auf die Lösung dieser Probleme auf dem genannten Streckenabschnitt. Die Delegation der Slowakei teilt mit, dass der slowakische und der ungarische Umweltminister über diese Frage Verhandlungen geführt und sich darüber geeinigt haben, dass sie künftig dieser Frage besondere Aufmerksamkeit schenken werden. Die ungarische Seite sagte zu, ihre Stellungnahme noch im Frühjahr diesen Jahres mitzuteilen.
Bei der vergangenen Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten hat die Delegation der Slowakei ihre Besorgnis über eventuelle negative Auswirkungen des österreichischen „Flussbaulichen Gesamtprojekts Donau östlich von Wien“ auf dem gemeinsamen slowakisch-österreichischen und slowakischen Streckenabschnitt der Donau geäußert. Die Delegation der Slowakei teilt mit, dass der slowakische und der österreichische Umweltminister über dieses Projekt Verhandlungen geführt haben. Im Ergebnis dieser Verhandlungen werden die Konsultationen zwischen den slowakischen und österreichischen Experten über dieses Problem fortgesetzt.“
55. Die Delegation der Russischen Föderation schlug vor, die Schifffahrtsbedingungen auf der Donau weiter zu verbessern und wies auf die Besorgnis der Delegationen in Zusammenhang mit der großen Anzahl von „Engpässen“ auf der Donau hin.
56. Die Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten schlägt der 72. Tagung der Donaukommission vor, den Ergebnisbericht über das Treffen der Experten zu hydrotechnischen Fragen (AD III.1 (09)) zur Kenntnis zu nehmen und die darin enthaltenen Aktionspunkte in den Arbeitsplan der Donaukommission aufzunehmen.
	III.1.2 
	· Liste kritischer Streckenabschnitte an der Donau (Entwurf)


57. Die Arbeitsgruppe hat das vom Sekretariat zu diesem Tagesordnungspunkt erstellte Arbeitsdokument AD III.2 (09) zur Kenntnis genommen.

58. Die österreichische Delegation berichtete über ein Expertentreffen am 24. April 2009, an dem Vertreter des verantwortlichen Ministeriums Österreichs, der via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH und der Donaukommission teilnehmen werden, und bei dem der Entwurf der Liste der kritischen Streckenabschnitte an der Donau weiter entwickelt werden soll.

59. Die slowakische Delegation merkte an, dass in Kürze neue Daten zur Verfügung stehen werden, die innerhalb der nächsten 2 Wochen an das Sekretariat der Donaukommission übermittelt werden.

60. Die bulgarische Delegation lieferte Ergänzungen zum bulgarischen Donauabschnitt, die in das Dokument eingearbeitet werden sollen, und regte die Aufnahme einer zusätzlichen Kategorie „temporäre Engpässe“ in die zukünftig zu erstellende Datenbank an.
61. Die deutsche Delegation hielt eine genaue Begriffsdefinition für „gefährliche Streckenabschnitte“ innerhalb der „kritischen Streckenabschnitte“ für notwendig.

62. Die ungarische Delegation erachtete die Veröffentlichung der Liste der kritischen Streckenabschnitte und des darauf basierenden Albums der Engpässe auf der Homepage der Donaukommission für sinnvoll.
63. Die Arbeitsgruppe vertrat die Meinung, dass beispielsweise auch Brücken mit zu geringen Durchfahrtsabmessungen in die Liste aufgenommen werden sollen.
64. Die Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten schlägt der 72. Tagung der Donaukommission vor, das Sekretariat zu beauftragen, mit der  Weiterentwicklung der Liste der kritischen Streckenabschnitte und des Albums der Engpässe fortzufahren. Gleichzeitig  schlägt sie vor, bis zum 30. Juni 2009 das Album der Engpässe an die Mitgliedstaaten der DK zu versenden und das nächste Treffen der Experten zu hydrotechnischen Fragen mit der weiteren Erörterung zu beauftragen.
IV. Fragen zu Betriebswirtschaft und Umweltschutz

	IV.1
	Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN)


	IV.1.1 
	· Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen – Information des Sekretariats über die Aktualisierung im Rahmen der UNECE


65. Die Arbeitsgruppe erörterte die Information des Sekretariats über den Stand der Inkraftsetzung des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) (AD IV.1.1/1.2 (09)) und nahm diese zur Kenntnis. 
66. Die Arbeitsgruppe hielt es für zweckmäßig, dass Serbien und die Ukraine, die dem ADN noch nicht beigetreten sind, vom Sekretariat unterstützt werden, damit das Ratifizierungsverfahren des ADN im Interesse der Schaffung eines einheitlichen, abgestimmten und zusammenhängenden Regelwerks für die Beförderung gefährlicher Güter auf den europäischen Binnenwasserstraßen beschleunigt wird.
67. Die slowakische Delegation teilte mit, dass die Slowakei während des bereits angelaufenen Ratifikationsverfahrens beabsichtigt, die in Artikel 7 der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vorgesehene Übergangsperiode von bis zu zwei Jahren in Anspruch zu nehmen.
	IV.1.2 
	· Fragenkatalog und Matrizen für die Prüfung von Sachkundigen – Information des Sekretariats über die Aktualisierung im Rahmen der UNECE


68. Das Sekretariat informierte die Arbeitsgruppe darüber, dass der Fragenkatalog und die Matrizen gemäß Teil 8, Kapitel 8.2 (Vorschriften für die Ausbildung der Sachkundigen), Abschnitt 8.2.2 (Besondere Vorschriften für die Schulung der Sachkundigen), Punkt 8.2.2.7.2.3 vom ADN-Verwaltungsausschuss der UNECE zusammengestellt wird.  Dieser Punkt legt fest, dass die bei der Prüfung gestellten Fragen ausschließlich diesem Katalog zu entnehmen sind.

69. Das Sekretariat teilte mit, das der ADN-Sicherheitsausschuss der UNECE bei seiner Tagung vom 29.-30. Januar 2009 dem deutschen Vorschlag folgend, die Bildung einer kleinen Expertengruppe „Fragenkatalog“ beschlossen und diese mit der Erstellung, Führung und Aktualisierung des Fragenkatalogs und der Matrizen für die Prüfung von Sachkundigen auf der Grundlage der geänderten ADN-Verordnung beauftragt hat. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden im August d.J. bei der Tagung des ADN-Sicherheitsausschusses der UNECE vorgestellt.
70. Die Arbeitsgruppe nahm diese Information zur Kenntnis und sprach sich dafür aus, dass das Sekretariat der DK bei der Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten im November 2009 die auf der Grundlage der geänderten ADN-Verordnung aktualisierte Fassung des Fragenkatalogs (Basiskurs) für die Prüfung von Sachkundigen, die vom Sicherheitsausschuss angenommen und vom Verwaltungsausschuss bei der Tagung vom 24. – 28. August 2009 verabschiedet werden soll, vorlegt.
71. Die Arbeitsgruppe machte sich mit der Information des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie von Österreich in bezug auf die Anwendung von Artikel 8 „Übergangsbestimmungen“ des ADN-Übereinkommens für Zulassungszeugnisse und andere Urkunden sowie ihre Gültigkeitsdauer auf der Donau bekannt.
72. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe teilte in bezug auf die Anerkennung der empfohlenen Klassifikationsgesellschaften (Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register, Russisches Seeschifffahrtsregister und Russisches Flussregister) mit, dass das Russische Seeschifffahrtsregister und das Russische Flussregister in der Russischen Föderation anerkannt wurden.
73. Die österreichische Delegation informierte darüber, dass das Lloyd’s Register, den Germanischer Lloyd und unlängst auch das Russische Seeschifffahrtsregister in Österreich anerkannt wurden.
	IV.2
	Entwurf der Publikation „Beschreibung der Donauhäfen unter Berücksichtigung des Europäischen Übereinkommens über wichtige Linien des internationalen Kombinierten Verkehrs und damit zusammenhängende Einrichtungen (AGTC) und des Europäischen Übereinkommens über die Hauptbinnenwasserstraßen von internationaler Bedeutung (AGN) entsprechend den technischen und Betriebskriterien für Häfen der Kategorie E“


74. Das Sekretariat gab eine Präsentation der künftigen Publikation auf CD-ROM „Verzeichnis der Angaben über die Donauhäfen“. Als Beispiel wurden Angaben für einen Hafen aus jedem Donaustaat auf der Grundlage des von den zuständigen Behörden der DK-Mitgliedstaaten im Jahr 2008 aktualisierten Entwurfs der „Tabelle der Donauhäfen“ vorgestellt.
75. Die Arbeitsgruppe billigte das Modell der künftigen Publikation und empfahl den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die fehlenden Angaben, Abbildungen und Skizzen der Häfen bis zum 1. Juli 2009 dem Sekretariat zu übermitteln.
76. Die Delegation von Österreich schlug vor, den Inhalt des „Verzeichnisses“ mit Angaben über Häfen im Donaubecken zu ergänzen.
77. Die Arbeitsgruppe schlug vor, das „Verzeichnis“ nach Abschluss der Arbeit auf der Website der DK zu veröffentlichen.
	IV.3
	Leitsätze über den Ausbau der Binnenschifffahrt und Umweltschutz im Donaueinzugsgebiet – Information des Sekretariats über die Zusammenarbeit der Donaukommission, der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau und der Internationalen Kommission des Save-Beckens


78. Die Arbeitsgruppe nahm die Information des Sekretariats über den vom 29.-30. Januar 2009 von der Donaukommission durchgeführten Workshop über den Stand der Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung zu Leitsätzen über den Ausbau der Binnenschifffahrt und Umweltschutz im Donaueinzugsgebiet, an dem sich neben den Vertretern der DK, IKSD und ISRBC auch Vertreter der Europäischen Kommission sowie von Verkehrs-, Umweltschutz-, Wasserwirtschaftsbehörden und anderen interessierten Organisationen beteiligt haben (AD IV.3 (09)), zur Kenntnis.

79. Die Arbeitsgruppe hielt es für zweckmäßig, die Zusammenarbeit der Donaukommission mit der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau und der Internationalen Kommission des Save-Beckens fortzusetzen und unterstützte die Idee, den nächsten, von den Stromkommissionen organisierten Workshop in einem Jahr durchzuführen. 
	IV.4
	Einfluss der Binnenschifffahrt auf Klimaveränderung und Luftverschmutzung durch die Schifffahrt – Annahme von Maßnahmen


80. Das Sekretariat teilte mit, dass eine erste vorläufige und ausführliche Information zur Frage des Einflusses der Binnenschifffahrt auf Klimaveränderung und Luftverschmutzung bei der Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten im November 2008 vorgelegt wurde (AD IV.4 08)).
81. Die Arbeitsgruppe nahm die Mitteilung des Sekretariats, wonach die von den zuständigen Behörden Österreichs vorgelegte Beschreibung des Projekts Creating und der ersten Ergebnisse aus dem Englischen bisher nur ins Russische übersetzt worden seien, zur Kenntnis.
82. Die Arbeitsgruppe hielt es für zweckmäßig, die Arbeit an der Untersuchung des Einflusses der Binnenschifffahrt auf Klimaveränderung und Luftverschmutzung fortzusetzen und die Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten bei ihren nächsten Sitzungen über die Ergebnisse zu informieren.
	IV.5
	Ergebnisbericht über das Treffen der Expertengruppe „Schiffsbetriebsabfälle“ (14. – 15. Januar 2009)


83. Die Arbeitsgruppe hat den Ergebnisbericht über das Treffen der Expertengruppe „Schiffsbetriebsabfälle“ (14. – 15. Januar 2009) (AD IV.5 (09)) zur Kenntnis genommen.
84. Die Arbeitsgruppe empfahl, die „Empfehlungen zur Organisierung der Sammlung von Schiffsabfällen in der Donauschifffahrt“ sowie die als Anlage zu Punkt 2.7.1 beigefügte, mit Beschluss DK/TAG 70/9 der 70. Tagung angenommene „Liste der Grenzwerte für Bordkläranlagen“ auf der Website der Donaukommission zu veröffentlichen.
	V.
	Bericht des Generaldirektors des Sekretariats über die Erfüllung des Arbeitsplans der Donaukommission für den Zeitraum 22. Mai 2008 bis zur 72. Tagung, Teil technische Fragen


85. Die Arbeitsgruppe erörterte den Bericht des Generaldirektors des Sekretariats über die Erfüllung des Arbeitsplans der Donaukommission für den Zeitraum 22. Mai 2008 bis zur 72. Tagung in bezug auf die technischen Fragen und schlug vor, darin einige Korrekturen vorzunehmen und bei der 72. Tagung zur Kenntnisnahme vorzulegen.
	VI.
	Arbeitsplan und Plan der Sitzungen und Treffen im Zeitraum 72. bis 74. Tagung der Donaukommission


86. Die Arbeitsgruppe erörterte den Entwurf des Arbeitsplans und des Plans der Sitzungen für den Zeitraum 29. Mai 2009 bis zur 74. Tagung der Donaukommission, nahm bei den Punkten I.2, VII.3 und VII.7 einige Korrekturen und Änderungen im Wortlaut vor und schlug vor, die Entwürfe bei der 72. Tagung zur Annahme vorzulegen.
VII. Sonstiges

	VII.1
	Information des Sekretariats über die Vorbereitung des Entwurfs der „Empfehlungen im Bereich der Schifffahrtspolitik auf der Donau“ 


87. Die Arbeitsgruppe hörte sich die Mitteilung des Sekretariats über die Vorbereitung des Entwurfs der „Empfehlungen im Bereich der Schifffahrtspolitik auf der Donau“ an. Diese Mitteilung wurde mit Billigung entgegengenommen. Die Arbeitsgruppe empfahl, den Empfehlungsentwurf den Mitgliedstaaten der DK zur Prüfung zuzusenden und beim Treffen der Experten zu Fragen der Schifffahrtspolitik auf der Donau (22. – 24. September 2009) vorzulegen.
	VII.2
	Information über den Stand der Vorbereitung von Publikationen der Donaukommission


88. Die Arbeitsgruppe nahm die mündliche Information des Sekretariats über den Stand der Vorbereitung der im Arbeitsplan der Donaukommission für den Zeitraum 22. Mai 2008 bis zur 72. Tagung sowie in der Liste der Publikationen für 2009 vorgesehenen Veröffentlichungen der Donaukommission zu den technischen Fragen zur Kenntnis.
89. Während der Sitzung der Arbeitsgruppe hat das Sekretariat den Delegationen der DK-Mitgliedstaaten folgende Publikationen zu wirtschaftlichen und statistischen Fragen auf CD-ROM übergeben: Statistisches Jahrbuch der Donaukommission für 2006, Statistisches Nachschlagewerk der Donaukommission für den Zeitraum 1950-2005, Verzeichnis der Gebühren, Tarife und Abgaben in der Donauschifffahrt mit Stand 2008 (vorläufige Fassung). Das „Statistische Nachschlagewerk der Donaukommission für den Zeitraum 1950-2005“ wurde auf der Webseite der Donaukommission veröffentlicht.
90. Der Bericht über die wirtschaftliche Lage der Donauschifffahrt im Jahr 2007 und das Statistische Jahrbuch der Donaukommission für 2007 werden nach Eingang der statistischen Angaben aller DK-Mitgliedstaaten fertiggestellt werden. In diesem Zusammenhang wandte sich das Sekretariat an die Delegationen von Österreich, Bulgarien, der Republik Moldau und von Kroatien mit der Bitte um Beschleunigung der statistischen Datenlieferung für die entsprechenden Publikationen.

91. Die Arbeitsgruppe unterstützte das Ersuchen des Sekretariats an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten hinsichtlich der fristgerechten Datenlieferung, insbesondere in bezug auf die Publikationen zu statistischen und wirtschaftlichen Fragen, damit die Vorgaben des Beschlusses DK/TAG 71/10 der 71. Tagung der Donaukommission vom 10. Dezember 2008 über die wirtschaftlichen und statistischen Fragen erfüllt werden können.
	
	· Information des Sekretariats über die Erneuerung der Website der Donaukommission


92. Das Sekretariat informierte die Arbeitsgruppe über die bisherige Arbeit zur Erneuerung von Layout und Inhalt der Website der DK (http://www.danubecommission.org/), sowie über die weiteren Pläne zu deren Modernisierung.
93. Die Delegation der Slowakei stellte einige klärende Fragen, dankte dem Sekretariat für die geleistete Arbeit und empfahl, das Begonnene fortzusetzen und nach Abschluss der Arbeit auf die Erörterung der Frage der Website bei der Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten zurückzukommen.
	VII.3
	Information über die Teilnahme einer Vertreterin des Sekretariats an der Sitzung der Arbeitsgruppe Eurostat zur Statistik des Binnenwasserstraßenverkehrs


94. Die Arbeitsgruppe nahm die mündliche Information über die Teilnahme der Vertreterin des Sekretariats der Donaukommission an der vom 17. – 18. Februar 2009 in Luxemburg durchgeführten Sitzung der Arbeitsgruppe Eurostat zur Binnenverkehrsstatistik zur Kenntnis.
95. Das Sekretariat wies auf die Nützlichkeit der Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen der DK und Eurostat im Bereich der Statistik des Binnenschiffsverkehrs hin und betonte die Zweckmäßigkeit der Berücksichtigung der Arbeitsrichtungen und Arbeitserfahrungen von Eurostat in der Tätigkeit der DK in bezug auf statistische Fragen. Insbesondere seien die bei der DK bei Erhebung und Aufbereitung der statistischen Angaben verwendete Terminologie und die entsprechenden Definitionen im Lichte der Änderungen in der 4. Ausgabe des von der UNECE, Eurostat und CEMT ausgearbeiteten Glossars der Verkehrsstatistik zu überprüfen. Darüber hinaus sei die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, in der Perspektive die Erfahrungen von Eurostat mit der Anwendung des interaktiven elektronischen Systems bei der Datenerhebung der DK-Mitgliedstaaten zu nutzen.
96. Der Vertreter von Eurostat, Herr A. Scian dankte in seinem Diskussionsbeitrag für die Einladung zur Sitzung der Arbeitsgruppe der DK und für die Möglichkeit, sich unmittelbar mit der Arbeit der DK einschließlich der Fragen von Statistik und Wirtschaft vertraut zu machen. Dabei bewertete er überaus positiv die auf Harmonisierung mit den europäischen Vorschriften und Standards ausgerichtete Tätigkeit der Donaukommission im Bereich der statistischen und sonstigen Fragen des Binnenschiffsverkehrs.
97. Die Arbeitsgruppe wies auf die Wichtigkeit des weiteren Ausbaus der Zusammenarbeit der DK mit Eurostat im Bereich der Binnenverkehrsstatistik,        des gegenseitigen Informationsaustausches und der Teilnahme der Funktionäre an den Veranstaltungen dieser Organisationen hin.
*          *

*

98. Die Arbeitsgruppe legt der 72. Tagung folgenden Beschlussentwurf zur Annahme vor:
„Nach Beratung des Tagesordnungspunkts... – Technische Fragen 

BeschlieSSt die 72. Tagung der Donaukommission:

1. den Entwurf der Übersichtskarte der Donau anzunehmen und deren Herausgabe zu billigen,
2. den Entwurf der neuen Fassung von Kapitel 20 und 21 (Dok. DK/TAG 72/…) der „Empfehlungen über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe“ zu billigen und dieses Dokument ab dem 1. Januar 2010 in Kraft zu setzen,
3. den Ergebnisbericht über die zweite Sitzung der Kleinen Expertengruppe zur Vereinheitlichung der Schiffsführerzeugnisse (20. April 2009) (Dok. DK/TAG 72/…) zur Kenntnis zu nehmen,
4. den Ergebnisbericht über das Treffen der Experten zu hydrotechnischen Fragen (17. – 18. März 2009) (Dok. DK/TAG 72/…) zur Kenntnis zu nehmen, 
5. den Ergebnisbericht über das Treffen der Expertengruppe „Schiffsbetriebsabfälle“ (14. – 15. Januar 2009) (Dok. DK/TAG 72/…) zur Kenntnis zu nehmen, 
6. den Ergebnisbericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe für technische Angelegenheiten (21. – 24. April 2009) (Dok. DK/TAG 72/…) zu billigen.“
*          *

*

99. Die Arbeitsgruppe legt diesen Bericht der 72. Tagung der Donaukommission zur Billigung vor.
